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❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ■ gesundheit

Versicherte haben maximal zwei 
Prozent der jährlichen Brutto-

einnahmen zum Lebensunterhalt (wie 
Einkommen aus selbstständiger Arbeit 
oder Rente) an Zuzahlungen zu leisten. 
Für chronisch Kranke, die wegen der-
selben schwerwiegenden Krankheit in 
Dauerbehandlung sind, gilt eine Belas
tungsgrenze von nur einem Prozent. 
Hierfür besteht seit dem 1. Januar 2008 
eine erweiterte Nachweispflicht über 
durchgeführte Krebsfrüherkennungs-
untersuchungen.

Fristen beachten
Von der Neuregelung erstmals be-
troffen sind junge Frauen, die vom 
2. April 1987 bis zum 31. Dezember 
1988 geboren wurden, also 2008  20 
Jahre alt geworden sind. Sie müssen, 
wenn sie später an Gebärmutterhals-
krebs erkranken sollten, nachweisen, 

dass sie eine ärztliche Beratung über 
seine Früherkennung in Anspruch 
genommen haben.
Dieser Nachweis kann sogar noch 
binnen zwei Jahren nach Vollendung 
des 20. Lebensjahres erbracht werden. 
Nur wenn in dieser Zeit eine Bera-
tung durchgeführt wurde, kann spä-
ter die Belastungsgrenze von zwei auf 
ein Prozent gesenkt werden!

Präventionspass aufbewahren
Über die ärztliche Beratung stellt der 
Arzt einen Präventionspass aus. Die-
ser ist kostenlos.
Wer bereits 2007  20 Jahre alt geworden 
ist, kann sich die Untersuchung sogar 
noch nachträglich bestätigen lassen.
Gesundheit ist nichts Selbstverständ-
liches. Jeder Einzelne kann und muss 
für seine Gesundheit etwas tun. Neben 
einer ausgewogenen Ernährung sollte 
auch auf ausreichend Bewegung ge-
achtet werden. Aber eine gesunde Le-
bensweise allein reicht nicht aus. Ganz 
besonders wichtig ist zusätzlich, regel-
mäßig zu den empfohlenen Vorsorge- 
und Früherkennungsuntersuchungen 
zu gehen. Eine Übersicht gibt die ne-
benstehende Zusammenstellung.
Bei Fragen stehen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der landwirt-
schaftlichen Krankenkasse gern be-
ratend zur Verfügung.� n

Gebärmutterhalskrebs

Vorsorge spart Zuzahlung
Junge Frauen müssen sich 
über die Früherkennung von 
Gebärmutterhalskrebs bera-
ten lassen, wenn sie höhere 
Zahlungsbelastungen vermei-
den wollen.

Das Vorsorgeprogramm
der LKK im Überblick

Für diese Untersuchungen ist 
keine Praxisgebühr zu entrichten.

Für Frauen und Männer
n � Check-up (allgemeine Gesund-

heitsuntersuchung) 
Früherkennung von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Nierener-
krankungen, Zuckerkrankheit 
Alter: ab 35 
Häufigkeit: alle zwei Jahre

n � Früherkennung von Hautkrebs 
Hautkrebs-Screening 
Alter: ab 35 
Häufigkeit: alle zwei Jahre

n � Früherkennung von Darmkrebs 
- � Dickdarm- und Rektumunter-

suchung 
Alter: ab 50 
Häufigkeit: einmal im Jahr

 � - � Darmspiegelung 
Alter: ab 55 
Häufigkeit: zwei Untersu-
chungen im Abstand von zehn 
Jahren

Für Frauen
n � Früherkennung von Gebärmut-

terhalskrebs 
Alter: ab 20 
Häufigkeit: einmal im Jahr

n � Früherkennung von Brustkrebs 
Brustuntersuchung (in Verbin-
dung mit einer Untersuchung der 
entsprechenden Hautregion) 
Alter ab 30 
Häufigkeit: einmal im Jahr

n � Mammographie-Screening 
Alter: ab 50 bis 69 
Häufigkeit: alle zwei Jahre

Für Männer
n � Früherkennung von Prostata-

krebs 
Prostatauntersuchung, Genital-
untersuchung (in Verbindung 
mit einer Untersuchung der 
entsprechenden Hautregion) 
Alter: ab 45 
Häufigkeit: einmal im Jahr
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Arzneimittel

Es geht auch günstiger
Arzneimittel werden immer 

teurer und kosten die Ge-
setzliche Krankenversicherung rund 
28  Milliarden Euro pro Jahr. Hinzu 
kommen die Eigenanteile, die die 
Versicherten seit Jahren in der Apo-
theke leisten müssen. Zwar ist damit 
zu rechnen, dass Bundesgesundheits-
minister Philipp Rösler demnächst 
gesetzliche Änderungen anstößt, 
aber die landwirtschaftlichen Kran-
kenkassen (LKKen) wollten nicht 
länger warten und haben über ihren 
Spitzenverband Rabattverträge mit 

Versicherte der landwirt
schaftlichen Krankenkas-
se profitieren ab dem
1. März 2010 von Rabatt-
verträgen, die mit Her-
stellern von Arzneimitteln 
abgeschlossen wurden.

namhaften Arzneimittelherstellern 
abgeschlossen. Ab 1.  März 2010 wer-
den deshalb günstigere Arzneimittel 
abgegeben. Zusätzlicher Nutzen für 
die Versicherten: die Rabattarznei-
mittel sind zuzahlungsfrei. LSV kom-
pakt beantwortet Fragen zu den Än-
derungen.
Ausführliche Informationen sind im 
Internet unter www.lsv.de nachzule-
sen. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der LKK beraten auch gern per-
sönlich.� n

Was die Rabattverträge bringen –
Fragen und Antworten

Was ändert sich für mich? 
Welche Vorteile habe ich?
Es ändert sich nichts, außer, dass 
künftig Medikamente von ande-
ren Herstellern sein können. Der 
Versicherte braucht nichts weiter 
zu tun. Die LKK hat die Kassen
ärztlichen Vereinigungen und die 
Apotheken informiert und aktua-
lisiert die Angaben monatlich.
Vorteile der Rabattverträge sind:
n � hochwertige Arzneimittelver-

sorgung durch die Wahl der 
Rabattpartner,

n � Zuzahlungsbefreiung für alle 
rabattierten Arzneimittel über 
die gesamte zweijährige Lauf-
zeit der Verträge.

Wer entscheidet, welches Medi-
kament ich bekomme?
Die Verordnung von Arzneimit-
teln liegt allein in der Verantwor-
tung des Arztes.
Bestehen Gefahren beim Wech-
sel auf ein Rabattarzneimittel?
Ein Austausch des verordneten 
Arzneimittels mit einem rabat-
tierten kann nur erfolgen, wenn 
beide Arzneimittel grundsätzlich 
identisch sind. Sie unterscheiden 
sich mitunter in den Hilfsstoffen. 
Diese können im Einzelfall unver-

träglich sein (z. B. Milchzucker) 
oder auch zu unerwünschten 
Arzneimittelwirkungen führen. 
Der Arzt hat die Möglichkeit, den 
Austausch in der Apotheke durch 
ein Aut-Idem-Kreuz auszuschlie-
ßen. Dann bestimmt der Arzt 
exakt, welches Arzneimittel ein 
Versicherter erhalten soll.
Was bedeutet „Aut Idem“? 
Aut Idem (lat.) bedeutet „oder das 
Gleiche“. Die Apotheke kann das 
verordnete Medikament durch ein 
wirkstoffgleiches Mittel austau-
schen, wenn der Arzt auf dem 
Rezept das „Aut-Idem Feld“ nicht 
durchstreicht und so den Aus-
tausch ausschließt. Das wirkstoff-
gleiche Arzneimittel muss dem 
verordneten in Wirkstärke, Darrei-
chungsform, Packungsgröße und 
Anwendungsbereich entsprechen.
Kann ich mein bekanntes, nicht 
rabattiertes Arzneimittel haben?
Die Apotheken müssen sich an die 
Rabattverträge der Krankenkas-
sen halten. Nur über ein Privat
rezept, was jedoch voll zu zahlen 
ist, ist der Austausch möglich. 
Auch die Übernahme der Kauf-
preisdifferenz durch den Versi-
cherten ist nicht möglich.



Checkliste
Schlepper und Anbaugeräte
für die betriebliche Gefährdungsbeurteilung

Fahrer sind ausgebildet, unterwiesen und beauftragt 
Betriebsanweisungen vorhanden, werden umgesetzt 
Sicherheitsvorrichtungen und -hinweise am Schlepper 
sind vorhanden 
(Masterschild, Umsturzschutzvorrichtung, Keilriemenschutz)



Verkehrssicheren Zustand vor Fahrtantritt gecheckt
(Scheibenwischer, Warnblinkanlage, Bereifung und Luftdruck, Brem-
sen, Fahrersitz, Kontrollinstrumente, Hydraulikschläuche, Spiegel, 
Beleuchtung, Arretierung der Anbaugeräte in Transportstellung beim 
Straßentransport)



Schlepper und Anbaugeräte sind aufeinander abgestimmt 
Aufstiege sind in funktionssicherem Zustand
(rutschfest, seitliche Begrenzung, selbstreinigend, Drei-Punkt-Kontakt) 

Kennzeichnung / Erkennbarkeit 

Ausnahmegenehmigung nötig und vorhanden 

Geeignete Persönliche Schutzausrüstung
(Warnweste, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Wetterschutz-
kleidung, Gehörschutz bei Überschreitung von 80 dB(A) – Ausnahme-
genehmigung für den Straßenverkehr)




